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Die Abgeordnete zum Nationalrat Mühlberghuber und weitere Abgeordnete haben am 

23. Oktober 2014 unter der Zahl 2875/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Drogen im Straßenverkehr“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 6: 
Nein. 

Grundsätzlich besteht eine hohe Fehleranfälligkeit bei sämtlichen am Markt befindlichen 

Geräten. Das Bundesministerium für Inneres beobachtet laufend die Entwicklungen am inter-

nationalen Sektor. Insbesondere die Sensitivität und die Spezifität der Speichelvortestgeräte 

bei der Erfassung von Tetrahydrocannabinol (THC) erwiesen sich bisher als unzulänglich. Es 

kommt immer wieder zu falsch-positiven Befunden. Daraus könnte die Problematik der 

falschen Beschuldigung von nicht durch Drogen beeinträchtigten Personen resultieren.  

Durch die ständig neu auftretenden Drogen und synthetischen Drogengemische sind viele 

dieser Substanzen durch Speichelvortests noch nicht erfassbar, weshalb der Einsatz von 

Speichelvortestgeräten im Sinne des § 5a Absatz 3 Straßenverkehrsordnung 1960 derzeit 

nicht möglich ist. 
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Zu Frage 7: 
Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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